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Regeste

Invalidenversicherung (Ausstand; Busse) | Invalidenversicherung

Erwägungen

E. 1
Da der Beschwerde von A.________ (8C_20/2024) sowie derjenigen des Vertreters in
eigener Sache (8C_52/2024) der gleiche Sachverhalt zugrunde liegt und sich das
Rechtsmittel gegen den nämlichen vorinstanzlichen Beschluss richtet, rechtfertigt es sich,
die beiden Verfahren zu vereinigen und in einem Urteil zu erledigen (statt vieler vgl. BGE
144 V 173 E. 1.1 mit Hinweis).

E. 2
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob ein Rechtsmittel
zulässig ist ( Art. 29 Abs. 1 BGG ; BGE 145 V 380 E. 1 Ingress mit Hinweis).

E. 2.1.1
Angefochten ist der Beschluss, mit dem das kantonale Gericht einerseits gestützt auf Art.
128 ZPO (in Verbindung mit § 28 lit. a des zürcherischen Gesetzes vom 7. März 1993 über
das Sozialversicherungsgericht [GSVGer; LS 212.81]) den Vertreter mit einer
Ordnungsbusse von Fr. 500.- bestraft hat. Diese schliesst das Hauptverfahren betreffend
Invalidenrente nicht ab. Dementsprechend handelt es sich nicht um einen Endentscheid
gemäss Art. 90 BGG , sondern vielmehr um einen Vor- und Zwischenentscheid nach Art.
93 BGG (vgl. Urteil 4A_510/2014 vom 23. Juni 2015 E. 2.2.1, nicht publ. in: BGE 141 III
265 , aber in: AJP, 2016 S. 231 mit Hinweisen). Die selbstständige Anfechtbarkeit von Vor-
und Zwischenentscheiden bildet aus prozessökonomischen Gründen eine Ausnahme vom
Grundsatz, dass sich das Bundesgericht mit jeder Angelegenheit nur einmal befassen soll (
BGE 142 III 798 E. 2.2; 141 III 80 E. 1.2). Die Ausnahme ist restriktiv zu handhaben ( BGE
144 III 475 E. 1.2 i.f. mit Hinweisen).

E. 2.1.2
Die Beschwerde gegen Vor- und Zwischenentscheide ist zulässig, wenn diese einen nicht
wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können ( Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ) oder wenn
die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen
bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen
würde ( Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 2.1.3
Ein nicht wieder gutzumachender Nachteil liegt dann vor, wenn er auch durch einen für die
beschwerdeführende Partei günstigen späteren Entscheid nicht mehr behoben werden kann



(so etwa BGE 146 I 62 E. 5.3 mit Hinweis). Rein tatsächliche Nachteile wie die
Verfahrensverlängerung oder -verteuerung reichen praxisgemäss nicht aus ( BGE 144 III
475 E. 1.2; 140 V 282 E. 4.2; 139 V 99 E. 2.4). Das Vorliegen eines nicht wieder
gutzumachenden Nachteils wird weder behauptet (zur diesbezüglichen Rüge- und
Begründungspflicht: Art. 42 Abs. 2 BGG ; BGE 144 III 475 E. 1.2; 141 IV 289 E. 1.3; siehe
auch Urteil 8C_27/2021 vom 14. Januar 2021 mit weiteren Hinweisen) noch ist ein solcher
hier auszumachen (vgl. Urteil 1B_354/2013 vom 17. Januar 2014 E. 2.2). Auf die
Beschwerde des Vertreters in eigener Sache ist daher nicht einzutreten (8C_52/2024).

E. 2.2
Anderseits hat die Vorinstanz in ihrem Beschluss das Ausstandsbegehren des
Beschwerdeführers 1 abgewiesen, soweit sie darauf eingetreten ist. Dabei handelt es sich
um einen selbstständig eröffneten Entscheid nach Art. 92 Abs. 1 BGG , wogegen die
Beschwerde grundsätzlich zulässig ist (vgl. HANS-JAKOB MOSIMANN, in: Gesetz über
das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 5 zu §
5c GSVGer).

E. 3.1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann insbesondere die
Verletzung von Bundesrecht, von Völkerrecht und von kantonalen verfassungsmässigen
Rechten gerügt werden ( Art. 95 lit. a-c BGG ). Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler
vorbehalten - nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel (Art. 42 Abs. 1 f. BGG),
die Verletzung von Grundrechten wie auch von kantonalem Recht jedoch nur insofern, als
eine solche Rüge in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist; es gilt
eine qualifizierte Rügepflicht ( Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 138 I 274 E. 1.6; 137 II 305 E.
3.3). Im Übrigen kann die Auslegung und Anwendung des kantonalen Rechts lediglich im
Lichte der verfassungsmässigen Rechte und Grundsätze, namentlich des Willkürverbots (
Art. 9 BV ), geprüft werden ( BGE 147 IV 433 E. 2.1; 137 V 143 E. 1.2; zur Willkür in der
Rechtsanwendung namentlich BGE 148 II 465 E. 8.1 ; 148 I 271 E. 2.1; 148 III 95 E. 4.1).
Unerlässlich ist im Hinblick auf Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG , dass die
Beschwerde auf die Begründung des angefochtenen Entscheids eingeht und im Einzelnen
aufzeigt, worin eine Rechtsverletzung liegt. Die beschwerdeführende Partei soll in der
Beschwerdeschrift nicht bloss die Rechtsstandpunkte, die sie im vorinstanzlichen Verfahren
eingenommen hat, erneut bekräftigen, sondern mit ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft
erachteten Erwägungen der Vorinstanz ansetzen ( BGE 140 III 86 E. 2, 115 E. 2). Die
Begründung hat ferner in der Beschwerdeschrift selbst zu erfolgen und der blosse Verweis
auf Ausführungen in anderen Rechtsschriften oder auf die Akten reicht nicht aus ( BGE 143
II 283 E. 1.2.3; 140 III 115 E. 2).

E. 3.2
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Es kann diese Sachverhaltsfeststellung nur
berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels
für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs.
2 BGG ; BGE 147 V 16 E. 4.1.1; Urteil 8C_282/2023 vom 9. November 2023 E. 2.1).

E. 4.1



Soweit der Beschwerdeführer 1 Anträge stellt, die das vorinstanzliche Hauptverfahren
(Invalidenrente) betreffen, ist darauf nicht einzutreten (zum Anfechtungs- und
Streitgegenstand vgl. BGE 144 I 11 E. 4.3; 125 V 413 E. 1a und 1b).

E. 4.2
Auf die unbegründet gebliebenen Anträge ( Art. 42 Abs. 1 BGG ) ist ebenfalls nicht
einzutreten. Es betrifft dies einerseits das Begehren, dass die Beschwerde von politisch und
finanziell völlig unabhängigen Bundesrichterinnen und Bundesrichtern sowie
Gerichtsschreibern und Gerichtsschreiberinnen zu beurteilen sei. Anderseits trifft dies auf
den Antrag zu, wonach an die vorinstanzlich beteiligten Gerichtspersonen eine
Ordnungsbusse zwischen Fr. 500.- und Fr. 1'000.- aufzuerlegen sei. Auch dem Gesuch um
Sistierung des bundesgerichtlichen Verfahrens 8C_20/2024 fehlt es an einer genügenden
Begründung, weshalb diesem nicht entsprochen werden kann.

E. 4.3
Ausserdem ist auf die Rügen, die in der weitschweifigen und zum Teil ungebührlichen
Beschwerdeschrift die dargestellten Begründungsanforderungen (E. 3 hiervor) verfehlen,
nicht weiter einzugehen.

E. 5
Der Beschwerdeführer 1 beantragt, es sei eine öffentliche Verhandlung durchzuführen. Es
ist darauf hinzuweisen, dass das Verfahren vor Bundesgericht grundsätzlich schriftlich ist.
Eine mündliche Parteiverhandlung ( Art. 57 BGG ) wird nur ausnahmsweise und auf
besonders zu begründenden Antrag hin durchgeführt ( BGE 147 I 478 E. 2.4.2 mit
Hinweisen; Urteil 9C_245/2023 vom 26. Juli 2023 E. 2). Mangels einer entsprechenden
Begründung besteht bereits aus diesem Grund keine Veranlassung, vor Bundesgericht eine
solche abzuhalten (vgl. Urteil 8C_638/2023 vom 18. Januar 2024 E. 2).

E. 6.1
Nach § 5a lit. a des zürcherischen Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959
(VRG; LS 175.2), der gemäss § 12 lit. a GSVGer anzuwenden ist, treten Personen, die eine
Anordnung zu treffen, dabei mitzuwirken oder sie vorzubereiten haben, in den Ausstand,
wenn sie in der Sache persönlich befangen erscheinen, insbesondere, wenn sie in der Sache
ein persönliches Interesse haben.

E. 6.2
Gemäss Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK hat jede Person, deren Sache in einem
gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, Anspruch darauf, dass ihre Streitsache von
einem unbefangenen, unvoreingenommenen und unparteiischen Gericht beurteilt wird. Es
soll garantiert werden, dass keine sachfremden Umstände, die ausserhalb des Prozesses
liegen, in sachwidriger Weise zugunsten oder zulasten einer Partei auf das gerichtliche
Urteil einwirken. Art. 30 Abs. 1 BV soll zu der für einen korrekten und fairen Prozess
erforderlichen Offenheit des Verfahrens im Einzelfall beitragen und damit ein gerechtes
Urteil ermöglichen. Die Garantie des verfassungsmässigen Gerichts wird bereits verletzt,
wenn bei objektiver Betrachtung Gegebenheiten vorliegen, die den Anschein der
Befangenheit oder die Gefahr der Voreingenommenheit zu begründen vermögen.
Voreingenommenheit und Befangenheit in diesem Sinne werden nach der Rechtsprechung
bejaht, wenn im Einzelfall anhand aller tatsächlichen und verfahrensrechtlichen Umstände
Gegebenheiten aufscheinen, die geeignet sind, Misstrauen in die Unparteilichkeit des



Gerichts zu erwecken. Dabei ist nicht auf das subjektive Empfinden einer Partei
abzustellen. Das Misstrauen in die Unvoreingenommenheit muss vielmehr in objektiver
Weise begründet erscheinen. Es genügt, wenn Umstände vorliegen, die bei objektiver
Betrachtung den Anschein der Befangenheit und Voreingenommenheit hervorrufen. Für die
Ablehnung wird nicht verlangt, dass die Gerichtsperson tatsächlich befangen ist ( BGE 147
III 89 E. 4.1; 142 III 732 E. 4.2.2; 140 III 221 E. 4.1).

E. 7.1
Das kantonale Gericht hat im Verfahren betreffend Ausstandsgesuch auf die Durchführung
einer mündlichen Verhandlung verzichtet. Es hat festgehalten, dass Art. 6 Ziff. 1 EMRK
hier keine Anwendung finde, da nicht über den dem Streit zugrunde liegenden Anspruch
(Invalidenrente), sondern über einen Prozessleitungsschritt (Ausstand) entschieden werde.
Entgegen den Vorbringen in der Beschwerde ist dies nicht zu beanstanden (vgl. dazu BGE
141 I 97 E. 5.1 mit Hinweisen; Urteile 4A_101/2024 vom 14. März 2024 E. 7;
9C_795/2007 vom 21. Dezember 2007).

E. 7.2
Aufgrund seiner Herkunft erblickt der Beschwerdeführer 1 eine "Feindschaft" zwischen
ihm und den Richterinnen und Richtern der SVP. Er begründet dies mit Zitaten aus deren
Parteiprogramm. Damit kann er nichts zu seinen Gunsten ableiten. Denn die
Parteizugehörigkeit bzw. die politische Einstellung einer Gerichtsperson begründet für sich
genommen weder nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts - wie bereits die Vorinstanz
zutreffend dargelegt hat - noch derjenigen des EGMR einen Ausstandsgrund (vgl. Urteile
4A_101/2024 vom 14. März 2024 E. 6; 5A_625/2019 vom 22. Juli 2020 E. 5.2.2;
1B_140/2018 vom 11. Mai 2018 E. 1.2 mit Hinweis auf den Entscheid des EGMR Previti
gegen Italien vom 8. Dezember 2009, Nr. 45291/06, Ziff. 258). D as kantonale Gericht hat
folglich mit seiner Erkenntnis, das Ausstandsbegehren gegen Sozialversicherungsrichter
Gräub wie auch gegen die übrigen Mitglieder der III. Kammer basiere auf untauglichen
Gründen, weshalb darauf nicht einzutreten sei, nicht gegen das Willkürverbot verstossen.
Ebenfalls ist es willkürfrei davon ausgegangen, dass bei diesem Ergebnis
Sozialversicherungsrichter Gräub am Beschluss mitwirken dürfe (vgl. HANS-JAKOB
MOSIMANN, a.a.O., N. 4 zu § 5c GSVGer). Am Gesagten vermag auch der pauschale und
nicht weiter begründete Hinweis des Beschwerdeführers 1auf den Entscheid des EGMR
Catan■ gegen die Republik Moldau vom 21. Februar 2023, Nr. 43237/13 nichts zu ändern.
Damit zielt mit der Vorinstanz auch die Kritik des Beschwerdeführers 1 ins Leere, wonach
die Richterin, die der SP angehöre, keinen entscheidenden Einfluss auf das Verfahren habe,
da sie auf jeden Fall gegenüber den beiden Gerichtspersonen der SVP in der Minderheit sei.

E. 7.3
Schliesslich hat das kantonale Gericht willkürfrei dargelegt, dass nicht ersichtlich sei,
inwiefern das Wahlsystem der Richterinnen und Richter im Kanton Zürich einen
Ausstandsgrund der Gerichtspersonen der III. Kammer zu begründen vermöge. Der
Beschwerdeführer 1 zeigt denn auch nicht auf, welche (kantonalen) rechtlichen Grundlagen
betreffend das Wahlsystem seiner Ansicht nach gegen die Bundesverfassung sowie gegen
die EMRK verstossen sollen, wie er geltend macht.

E. 8
Zusammengefasst hat die Vorinstanz das Ausstandsbegehren abgewiesen, soweit sie darauf
eingetreten ist, ohne das Recht willkürlich angewendet (vgl. E. 3 hiervor) oder sonstwie



gegen Verfassungs- oder Völkerrecht verstossen zu haben. Die Beschwerde ist unbegründet
(8C_20/2024).

E. 9.1
Die Gerichtskosten für das Verfahren 8C_52/2024 betreffend Busse sind dem Ausgang des
Verfahrens entsprechend dem Beschwerdeführer 2 aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).

E. 9.2.1
Der Beschwerdeführer 1 macht im Verfahren 8C_20/2024 eine rückwirkende unentgeltliche
Prozessführung geltend, nachdem der vom Bundesgericht verlangte Kostenvorschuss von
Fr. 800.- von dessen Vertreter bereits bezahlt worden ist.

E. 9.2.2
Die unentgeltliche Rechtspflege entfaltet ihre Wirkung grundsätzlich ab dem
Gesuchszeitpunkt ( BGE 122 I 322 E. 3b mit Hinweis auf BGE 122 I 203 E. 2; vgl. auch
Urteil 9C_623/2012 vom 11. Januar 2013 E. 4; THOMAS GEISER, in: Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 24 zu Art. 64 BGG ). Weshalb der
Beschwerdeführer 1 das entsprechende Gesuch nicht vor, sondern erst nach der Bezahlung
des Kostenvorschusses gestellt hat, zeigt er nicht auf. Dieses kann mithin lediglich eine
Kostenbefreiung ab dem Zeitpunkt der Einreichung bewirken. Allerdings ist dazu
festzuhalten, dass im vorliegenden Fall nach der Bezahlung des Kostenvorschusses von Fr.
800.- keine weiteren Gerichtskosten mehr entstanden sind. Das Gesuch ist mithin
abzuweisen. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass der Beschwerdeführer 1 im Hinblick
auf die Finanzierung des Prozesses allenfalls ein Darlehen bei seinem Vertreter
aufgenommen hat (vgl. BGE 122 I 203 E. 2f). Nach dem soeben Gesagten sind die
Gerichtskosten dem Ausgang des Verfahrens 8C_20/2024 betreffend Ausstand
entsprechend dem Beschwerdeführer 1 aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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